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RS OGH 1955/10/19 7Ob440/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1955

Norm

ABGB §1304 C

ABGB §1309

Rechtssatz

Haftung wegen mangelnder Beaufsichtigung eines neunjährigen Knaben, der mit einer Sense hantierte, wodurch ein

achtjähriger Knabe verletzt wurde. Frage des Mitverschuldens des Verletzten.

Entscheidungstexte

7 Ob 440/55
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